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B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

543 Aufl ösung einer Stiftung

(„Celsius Stiftung“)

Bezirksregierung
21.13 – St.1202 

Düsseldorf, den 17. Dezember 2009

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat den Aufl ö-
sungsbeschluss der

„Celsius Stiftung“

mit Sitz in Essen gemäß § 5 Abs. 2 StiftG NRW mit 
Wirkung vom 31.12.2009 genehmigt. Die Aufl ösung 
erfolgt zum Zweck des Zusammenschlusses mit der 
Meridian Stiftung, Essen. Die Liquidation erfolgt 
durch den Vorstand. Etwaige Gläubiger können 
ihre Ansprüche bei dem Liquidator anmelden: 
Herrn Jochen Traut, unter der Adresse Simrock-
allee 2, 53173 Bonn.

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 477

G 1292AMTSBLATT
für den Regierungsbezirk Düsseldorf

191. Jahrgang Ausgegeben in Düsseldorf, am 30. Dezember 2009 Nummer 51

B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Allgemeine  Innere  Verwaltung

543 Aufl ösung einer Stiftung („Celsius Stiftung“). S. 477

544 Anerkennung einer Stiftung („Amandus-Acker-Stiftung“). S. 477

545 Zurücknahme einer Vermessungsgenehmigung (Dipl.-Ing. Werner 
Hax). S. 477

546 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Remscheid, 
Solingen und Wuppertal zur Übernahme der Aufgaben des Veterinär-
wesens und der Lebensmittelüberwachung durch die Stadt Solingen. 
S. 478

Umwelt , Raumordnung und Landwirtschaft

547 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
für ein Vorhaben der Firma DuPont Performance Coatings GmbH, 
Märkische Straße 243, 42281 Wuppertal. S. 485

548 Erbentagswahl des Deichverbandes Mehrum. S. 486

549 Satzungsänderung des Deichverbandes Xanten-Kleve. S. 486

544 Anerkennung einer Stiftung

(„Amandus-Acker-Stiftung“)

Bezirksregierung
21.13-St.1280ki 

Düsseldorf, den 11. Dezember 2009

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die

„Amandus-Acker-Stiftung“

mit Sitz in Dormagen gemäß § 80 BGB in Verbin-
dung mit §§ 1, 2 und 13 StiftG NRW als kirchliche 
Stiftung anerkannt. Die Stiftung ist seit dem 
7. Dezember 2009 rechtsfähig.

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 477

545 Zurücknahme einer 
 Vermessungsgenehmigung

(Dipl.-Ing. Werner Hax)

Bezirksregierung
31.03.01-2416

Düsseldorf, den 14. Dezember 2009

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur

 Dipl.-Ing. Werner Hax
 Buchenweg 15 
 47608 Geldern

Sozialangelegenhei ten

550 Erweiterung des Kirchengemeindeverbandes Büttgen und dessen Na-
mensänderung. S. 487

551 Neuordnung der Kirchengemeinden (Pfarrgemeinden) St. Franzis-
kus-Xaverius, Düsseldorf-Mörsenbroich St. Joseph, Düsseldorf-Rath 
Zum Heiligen Kreuz, Düsseldorf-Rath sowie die Aufl ösung des Kir-
chengemeindeverbandes Mörsenbroich/Rath im Dekanat Düsseldorf 
Ost Seelsorgebereich Mörsenbroich/Rath. S. 487

Wirtschaft l iches  Schulwesen 

552 Tagesordnung zur 23. Sitzung der Verbandsversammlung der civitec 
– Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung. S. 489

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

553 Bekanntmachung der Tagesordnung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbands Erholungsgebiet Unterbacher See. S. 489
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erteilte Vermessungsgenehmigung für den 

 Vermessungstechniker Jürgen Köhlitz 

ist am 30.09.2009 erloschen.

An die
Kreise und
kreisfreien Städte
als Katasterbehörden

des Regierungsbezirks

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 477

546 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 zwischen den Städten Remscheid, Solingen 
 und Wuppertal zur Übernahme 
 der Aufgaben des Veterinärwesens und 
 der Lebensmittelüberwachung 
 durch die Stadt Solingen

Bezirksregierung
31.01.01.02

 Düsseldorf, den 17. Dezember 2009

Zwischen

  der Stadt Remscheid, vertreten durch die Ober-
bürgermeisterin, 

  der Stadt Solingen, vertreten durch den Ober-
bürgermeister und 

  der Stadt Wuppertal, vertreten durch den Ober-
bürgermeister,

wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2, Abs. 5 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), i. V. m. §§ 1 und 23 ff. 
des Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GkG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.10.1979 (GV.NRW. S. 621/SGV NRW 202), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.05.2009 (GV.
NRW. S. 298, 326) folgende öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung geschlossen:

Präambel
Die Räte der Städte Remscheid, Solingen und Wup-
pertal haben im Dezember 2008 und im September 
2009 gleichlautend die Zusammenlegung der Auf-
gabenbereiche Veterinärwesen und Lebensmittel-
überwachung in eine gemeinsame Einrichtung 
beschlossen. Mit der Zusammenlegung wird die 
Erwartung verbunden sowohl die bestehenden 
Qualitätsstandards zu sichern, wie auch Kostenre-
duzierungen und damit Beiträge zur Haushalts-
konsolidierung zu erzielen. Aus diesen Gründen, 
und wegen der besonderen Bedeutung, die dem 
Verbraucherschutz und der Tiergesundheit 
zukommt, streben die drei bergischen Großstädte 
eine vertrauensvolle und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit an. Die nachfolgenden Regelun-
gen tragen diesem Anspruch Rechnung.

§ 1
Vereinbarungsgegenstand

(1) Die Stadt Solingen übernimmt ab dem 
01.01.2010 die in § 2 aufgeführten Aufgaben des 
Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwa-
chung der Städte Remscheid und Wuppertal im 

Rahmen einer delegierenden Aufgabenübertragung 
nach § 23 Abs. 1, 1. Alternative und Abs. 2 Satz 1 
GkG in eigener Zuständigkeit.

(2) Die Stadt Solingen übernimmt damit für die in 
§ 2 aufgeführten Aufgaben die Rechte und Pfl ichten 
der Städte Remscheid und Wuppertal als örtliche 
Ordnungsbehörden bzw. Kreisordnungsbehörden.

(3) Zur Aufgabenwahrnehmung gehört auch die 
Sachverhaltsaufklärung in Ordnungswidrigkeiten-
verfahren, die gesetzlich geregelten Zuständigkei-
ten bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
verbleiben bei den einzelnen Städten.

(4) Die Organisationseinheit führt die Bezeichnung 
„Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt“, im Folgenden auch „BVLA“.

§2
Aufgaben

(1) Das BVLA nimmt folgende Aufgaben wahr (alle 
angeführten Gesetze verstehen sich in der jeweils 
gültigen Fassung):

1.  die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach 
dem Tierschutzgesetz i. V. m. § 1 der Landesver-
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Tierschutzrechts,

2.  die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach 
dem Tierseuchengesetz i. V. m. dem Ausfüh-
rungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 
(AG TierSG TierNebG NRW) sowie § 1 der Lan-
desverordnung über Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Tierseuchenrechts,

3.  die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach 
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 i. V. m. dem 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB) und aufgrund des LFGB erlassener Vor-
schriften sowie nach dem Gesetz über den Voll-
zug des Lebensmittel-, Futtermittel- und 
Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG NRW) und 
die Zuständigkeit für die Handelklassenkont-
rollen auf Einzelhandelsebene für Obst, Gemüse 
und Kartoffeln gemäß der Verordnung über die 
Zuständigkeiten nach dem Handelklassengesetz 
und für Eier und Gefl ügel gemäß der Verord-
nung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
der Eier- und Gefl ügelwirtschaft,

4.  die Aufgaben des Amtstierarztes nach dem Aus-
führungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 
(AG TierSG TierNebG NRW) sowie dem Lan-
deshundegesetz NRW,

5.  die Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde 
nach dem Landeshundegesetz NRW,

6.  die Aufgaben der zuständigen Behörde der in 
§ 1 Abs. 1 der Verordnung über die Zuständig-
keiten im Arzneimittelwesen und nach dem 
Medizinproduktegesetz (ZustVAMW NRW) 
genannten Gesetze, soweit es sich um Arznei-
mittel handelt, die zur Anwendung bei Tieren 
bestimmt sind,

7.  die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde nach 
der Verordnung zur Regelung von Zuständigkei-
ten und zur Übertragung von Ermächtigungen 
zum Erlass von Rechtsverordnungen für Berei-
che der Agrarwirtschaft (ZustVOAgrar NRW)

(2) Soweit Gesetze oder Verordnungen auf den in 
Absatz 1 genannten Rechtsgebieten den Kommu-
nen neue Aufgaben übertragen, werden auch diese 
vom BVLA wahrgenommen.
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§3
Lenkungsgruppe

(1) In wichtigen Angelegenheiten, insbesondere

• Personal- und Organisationsentscheidungen,

• Haushalts- und Finanzplanung,

• Investitionsentscheidungen

soll Einvernehmen der Vertragspartner erzielt wer-
den. Hierzu wird eine Lenkungsgruppe, bestehend 
aus den für die ordnungsbehördlichen Aufgaben 
zuständigen Beigeordneten der drei Städte und 
dem/der Leiter/in des BVLA, gebildet. Die Len-
kungsgruppe tagt bei Bedarf oder auf Wunsch 
eines Vertragspartners.

(2) Bei Entscheidungen gem. Absatz 1, die fi nanzi-
elle Auswirkungen haben, ist zuvor die Zustim-
mung der Stadtkämmerer einzuholen.

§4
Personal

Das zur Erfüllung der in § 2 genannten Aufga-
ben erforderliche Personal wird, soweit es sich 
um Tarifbeschäftigte handelt, von den Städten 
Remscheid und Wuppertal der Stadt Solingen 
zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt. Ein-
zelheiten regelt ein Personalgestellungsvertrag. 
Die Beamten werden zur Stadt Solingen abge-
ordnet.

§5
Kostenermittlung

Die Kosten des BVLA werden als Vollkosten ermit-
telt. Zu diesen Kosten gehören im Wesentlichen:

•  der Personal- und Sachaufwand für den Betrieb 
und die Unterhaltung, einschließlich des Auf-
wands für die jährliche Zuführung zu Pensions-
rückstellungen,

•  Zuschläge für Managementleistungen der Stadt 
Solingen,

•  Aufwand für bilanzielle Abschreibungen sowie 
Zinsaufwand für das anteilige Nettoanlagever-
mögen (Zinsen für Investitionskredite).

Die Methodik der Kostenermittlung und weitere 
Einzelheiten werden in einer Nebenabrede gere-
gelt.

§6
Kostenverteilung

Die nach § 5 ermittelten Kosten werden auf der 
Grundlage der Einwohnerzahlen der drei Städte, 
die Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) zum 30. Juni des Abrechnungsjahres 
ermittelt, auf die drei Städte verteilt. Der Vertei-
lungsschlüssel ist unverzüglich weiterzuentwi-
ckeln, wenn sich herausstellt, dass die Kostenver-
teilung unzulänglich ist.

§7
Haushaltsplanung, Jahresabrechnung, Abschlags-

zahlungen, Prüfung

(1) Die Kosten des BVLA werden von der Stadt 
Solingen geplant und abgerechnet. Die Haushalts-
ansätze werden auf der Basis der letzten Jahresab-
rechnung gebildet.

(2) Die Jahresabrechnung wird bis zum 30. Juni 
des Folgejahres von der Stadt Solingen erstellt und 
den Städten Remscheid und Wuppertal übermittelt. 
Die Jahresabrechnung gilt als anerkannt, wenn ihr 
nicht innerhalb von einem Monat nach Zugang 
widersprochen wird. Unabhängig von einem 
Widerspruch sind Rück- oder Nachzahlungsbe-

träge innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Jahresabrechnung fällig.

(3) Die Städte Remscheid und Wuppertal leisten 
jeweils zum 01. eines Monats Abschlagszahlungen 
in Höhe eines Zwölftels der Planwerte.

(4) Die Jahresabrechnungen können durch die 
Rechnungsprüfungsämter der beteiligten Städte 
geprüft werden. Die hierfür entstehenden Kosten 
werden gegenseitig nicht in Rechnung gestellt. Die 
Prüfung der Jahresrechnung durch ein Rechnungs-
prüfungsamt ist nicht Voraussetzung für ihre Ver-
bindlichkeit. Prüfungsberichte werden unter den 
drei Städten ausgetauscht.

§8
Kündigung

(1) Die Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2019. Sie 
verlängert sich anschließend um jeweils fünf Jahre, 
wenn sie nicht ein Jahr vor Ablauf gegenüber den 
anderen beteiligten Städten schriftlich gekündigt 
wird.

(2) Die Kündigung einer Stadt hat die Beendigung 
der gesamten Vereinbarung zur Folge.

§9
Nebenabreden, Schriftformklausel

Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.

§ 10
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinba-
rung unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden oder sollte eine Regelungslücke vorhan-
den sein, so wird dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Städte 
verhandeln in einem solchen Fall unverzüglich 
eine Regelung, die der unwirksamen Bestimmung 
am nächsten kommt bzw. die Regelungslücke 
schließt.

§ 11
Vertragsbeginn

(1) Diese Vereinbarung wird am Tage nach der Ver-
öffentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf wirksam. Die Aufgabenwahrneh-
mung erfolgt ab dem 01.01.2010.

(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen den Städten Remscheid und Solingen über 
ein gemeinsames Veterinäramt vom 18.07. / 19.08 
1997, ergänzt durch die Nebenabrede vom 23.11. / 
02.12.2002, heben die Städte Remscheid und 
Solingen einvernehmlich zum Ablauf des 
31.12.2009 auf.

Remscheid, den 7. Oktober 2009

Wilding    Schüttte
Oberbürgermeisterin    Stadtkämmerin

Solingen, den 29. September 2009

Hoferichter    Krumbein
Erster Beigeordneter    Beigeordneter

Wuppertal, den 1. November 2009

Jung     Uebrick
Oberbürgermeister    Beigeordneter
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Zwischen

der Stadt Remscheid, vertreten durch die 
Oberbürgermeisterin, 

– nachfolgend „Remscheid“ genannt –

und

der Stadt Solingen, vertreten durch den 
Oberbürgermeister,

– nachfolgend „Solingen“ genannt –

wird in Ausgestaltung von § 4 der „öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 29.09./01.10./ 
07.10.2009 zwischen den Städten Remscheid, Solin-
gen und Wuppertal zur Übernahme der Aufgaben 
des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwa-
chung durch die Stadt Solingen“ der folgende

Personalgestellungsvertrag

geschlossen.

§ 1
Remscheid stellt Solingen gemäß § 4 Abs. 3 TVöD 
die in der Anlage namentlich aufgeführten Tarif-
beschäftigten mit Wirkung vom 01.01.2010 zur 
Arbeitsleistung zur Verfügung.

§ 2
(1) Das bestehende Beschäftigungsverhältnis zwi-
schen den gemäß § 1 im Wege der Personalgestellung 
zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellten Tarifbe-
schäftigten der Stadt Remscheid bleibt unberührt.

(2) Remscheid und Solingen arbeiten bei der Wahr-
nehmung ihrer sich aus diesem Vertrag bezogen auf 
den jeweiligen Einzelarbeitsvertrag ergebenden 
Zuständigkeiten und Verpfl ichtungen vertrauensvoll 
zusammen. Sie versichern gegenseitig, rechtlich 
gebotene Maßnahmen im Rahmen der betroffenen 
Arbeitsverhältnisse ohne schuldhaftes Zögern ein-
zuleiten und durchzuführen. Für die Folgen schuld-
haften Zögerns haftet der jeweilige Verursacher.

(3) Die statusrechtlichen Entscheidungen über die 
Personalangelegenheiten der Tarifbeschäftigten 
trifft Remscheid. Hierzu gehören insbesondere Ent-
scheidungen über Eingruppierungen, Teilzeitbe-
schäftigungen, Altersteilzeit, Beurlaubungen, 
Abordnungen, Versetzungen, Abmahnungen und 
Kündigungen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen 
führt Solingen die notwendige Sachverhaltsauf-
klärung durch und informiert umgehend Rem-
scheid, das dann – ggf. unter Beachtung gesetzli-
cher Fristen (z. B. § 626 Abs. 2 BGB) – die notwen-
digen Maßnahmen ergreift. Soweit kein tarifver-
traglicher Anspruch besteht, wird die Stellung-
nahme von Solingen maßgeblich von Remscheid 
berücksichtigt. Das Recht von Solingen, ein Fehl-
verhalten der Tarifbeschäftigten im Wege einer 
Ermahnung zu rügen, bleibt unberührt.

(4) Remscheid überträgt das betriebliche und fach-
liche Direktionsrecht für die Tarifbeschäftigten auf 
Solingen. Es fi nden insoweit ausschließlich die in 
Solingen geltenden Dienstanweisungen und 
Dienstvereinbarungen Anwendung. In Abweichung 
von Satz 2 richtet sich das Leistungsentgelt wei-
terhin nach der diesbezüglichen Dienstvereinba-
rung der Stadt Remscheid vom 18.12.2007 in der 
jeweils gültigen Fassung.

§ 3
Vakante Stellen werden in den Städten Remscheid, 
Solingen und Wuppertal zur Nachbesetzung intern 
ausgeschrieben. Führt dieses Verfahren nicht zur 
Nachbesetzung, obliegt es Solingen, in geeigneter 

Weise – i. d. R. durch externe Ausschreibung – für 
die Besetzung der Stelle zu sorgen. Erfolgen Nach-
besetzungen von Stellen mit Beschäftigten von 
Remscheid, so bleiben diese dortige Beschäftigte 
und werden Solingen zur Arbeitsleistung zur Verfü-
gung gestellt. Werden Stellen von Solingen gemäß 
S. 2 eigenständig nachbesetzt, erfolgt die Anstellung 
durch Solingen. Im übrigen wird personeller Nach-
ersatz seitens Remscheid nicht geleistet.

§ 4
(1) Für die personalvertretungsrechtlichen Angele-
genheiten der genannten Tarifbeschäftigten gilt 
das Landespersonalvertretungsgesetz. In Fragen, in 
denen die Entscheidung nach § 2 Abs. 3 Remscheid 
vorbehalten ist, ist der Personalrat der Stadtver-
waltung Remscheid zuständig. In den übrigen Fäl-
len ist die Zuständigkeit des Personalrats der 
Stadtverwaltung Solingen gegeben. Die Wahlbe-
rechtigung besteht gemäß § 10 LPVG zum Perso-
nalrat der Stadtverwaltung Solingen. Die Wähl-
barkeit richtet sich nach §§ 11 und 12 LPVG.

(2) Für die Aufteilung der Zuständigkeiten nach 
dem Landesgleichstellungsgesetz und dem SGB IX 
(Gleichstellungsbeauftragte; Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten) zwischen Solingen und Rem-
scheid gilt Abs. 1 S. 2 und 3 sinngemäß. Die von 
Remscheid gestellten weiblichen Beschäftigten 
werden grundsätzlich im Solinger Frauenförder-
plan dargestellt.

§ 5
(1) Entsteht Solingen durch die gestellten Tarifbe-
schäftigten ein Schaden, sind Schadensersatzan-
sprüche – abgesehen von den Fällen der Abs. 2 und 
3 – gegenüber Remscheid aus dem Personalgestel-
lungsverhältnis nicht gegeben. Sollte Remscheid 
als Arbeitgeber auf Ersatz eines Schadens hi 
Anspruch genommen werden, der einem Dritten 
durch einen der gestellten Tarifbeschäftigten in 
Ausübung seiner Tätigkeit im Rahmen der öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung zugefügt worden ist, 
hat Solingen Remscheid von den Schadensersatz-
ansprüchen freizustellen.

(2) Solingen haftet nicht für Schäden, die durch 
die Tarifbeschäftigten verursacht werden, wenn sie 
auf Weisungen oder ein Verschulden von Remscheid 
zurückzuführen sind.

(3) Die Haftung der Tarifbeschäftigten bleibt 
unberührt. Ersatzansprüche gegenüber Remscheid 
bleiben insoweit erhalten, als Remscheid tarifl ich 
bestehende Regressmöglichkeiten gegenüber den 
Tarifbeschäftigten geltend machen kann. Rem-
scheid verpfl ichtet sich insoweit, Solingen den 
Schaden im Umfang des erlangten Schadensersat-
zes zu ersetzen.

§ 6
Im Falle der Kündigung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung ist Solingen berechtigt, in dem Maße 
von Remscheid eine Entlastung von Personal bzw. 
Personalkosten zu fordern, wie Solingen personelle 
Nachbesetzungen nach § 3 Satz 2 dieses Vertrages 
vorgenommen hat. Dies soll vorrangig in der Weise 
geschehen, dass Solingen berechtigt ist, das über-
zählige Personal unter den dann gegeben tarif-
rechtlichen Voraussetzungen im Wege der Personal-
gestellung Remscheid zur dortigen Arbeitsleistung 
gegen Kostenersatz zur Verfügung zu stellen.

§ 7
Die Verwaltungen der Städte Remscheid, Solingen 
und Wuppertal und die dortigen Personalräte stre-
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ben gemeinsam eine generelle Rahmenregelung für 
die Gestellung/Überleitung oder Abordnung von 
Personal im Rahmen der Bergischen Zusammenar-
beit an. Sobald diese in Kraft getreten ist und 
soweit sie gegenüber den vorstehenden Bestim-
mungen anderweitige Regelungen trifft, ändert 
bzw. ersetzt sie diesen Vertrag.

§ 8
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertra-
ges bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch 
für Änderungen oder Ergänzungen dieser 
Schriftformklausel selbst. Nebenabreden beste-
hen nicht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurch-
führbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Ver-
tragsparteien mit der unwirksamen beziehungs-
weise undurchführbaren Bestimmung verfolgt 
haben.

Remscheid, den 11. Dezember 2009 
Stadt Remscheid

Wilding    Schütte

Oberbürgermeisterin    Stadtkämmerin

Solingen, den 11. Dezember 2009 
Stadt Solingen

Feith    Krumbein

Oberbürgermeister    Beigeordneter

Anlage zum § 1 Gestellungsvertrag gem. § 3 der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

Tarifl ich Beschäftigte

Stellen-

Nummer

Bezeichnung VK Name Bewer-

tung

Einstu-

fung

32.00.01100 Lebensmit-
telkontrolle

1,0 Sterner-
Thiel, Bet-
tina

VbmD EG 09 V

32.00.01200 Lebensmit-
telkontrolle

1,0 Gerken, 
Norbert

VbmD EG 09 V

32.00.01300 Lebensmit-
telkontrolle

1,0 Riedmiller, 
Hans-Peter

VbmD EG 09 V

32.00.01400 Lebensmit-
telkontrolle

1,0 Frielings-
dorf, Mar-
kus

VbmD EG 09 V

Zwischen

der Stadt Remscheid, vertreten durch die 

Oberbürgermeisterin,

– nachfolgend „Remscheid“ genannt –

und

der Stadt Solingen, vertreten durch den Oberbür-
germeister,

– nachfolgend „Solingen“ genannt –

wird in Ausgestaltung von § 4 der „öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 29.09./01.10./ 
07.10.2009 zwischen den Städten Remscheid, Solin-
gen und Wuppertal zur Übernahme der Aufgaben 
des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwa-
chung durch die Stadt Solingen“ der folgende

Rahmenvertrag

über die Abordnung von Beamtinnen und Beamten

geschlossen.

§ 1
Remscheid ordnet gemäß § 24 Landesbeamtenge-
setz NRW die in der Anlage namentlich aufge-
führte Beamtin mit Wirkung vom 01.02.2010 an 
Solingen ab.

§ 2
(1) Das bestehende Beamtenverhältnis zwischen 
der abgeordneten Beamtin und Remscheid bleibt 
unberührt.

(2) Remscheid und Solingen arbeiten bei der Wahr-
nehmung ihrer sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Zuständigkeiten und Verpfl ichtungen vertrauens-
voll zusammen. Sie versichern gegenseitig, recht-
lich gebotene Maßnahmen ohne schuldhaftes 
Zögern einzuleiten und durchzuführen. Für die 
Folgen schuldhaften Zögerns haftet der jeweilige 
Verursacher.

(3) Die statusrechtlichen Entscheidungen über die 
Personalangelegenheiten der abgeordneten Beam-
tin trifft Remscheid. Hierzu gehören insbesondere 
Entscheidungen über Beförderungen, Teilzeitbe-
schäftigung, Altersteilzeit, Beurlaubungen, Abord-
nungen, Versetzungen, Disziplinarmaßnahmen und 
Beendigung des Beamtenverhältnisses sowie Bei-
hilfeangelegenheiten. Zur Vorbereitung dieser 
Maßnahmen führt Solingen die notwendige Sach-
verhaltsaufklärung durch und informiert umge-
hend Remscheid, das dann die notwendigen Maß-
nahmen ergreift. Soweit Beamtenrecht nicht entge-
gensteht, wird die Stellungnahme von Solingen 
maßgeblich von Remscheid berücksichtigt. Das 
Recht von Solingen, ein Fehlverhalten der abgeord-
neten Beamtin im Wege einer dienst- und fachauf-
sichtlichen Ermahnung zu rügen, bleibt unberührt.

(4) Remscheid überträgt das betriebliche und fach-
liche Direktionsrecht für die abgeordnete Beamtin, 
soweit Beamtenrecht dies erlaubt, auf Solingen. Es 
fi nden insoweit ausschließlich die in Solingen gel-
tenden Dienstanweisungen und Dienstvereinba-
rungen Anwendung; dies gilt nicht bezüglich der 
Dienstvereinbarung über das Leistungsentgelt.

§ 3
Vakante Stellen werden in den Städten Remscheid, 
Solingen und Wuppertal zur Nachbesetzung intern 
ausgeschrieben. Führt dieses Verfahren nicht zur 
Nachbesetzung, obliegt es Solingen, in geeigneter 
Weise – i. d. R. durch externe Ausschreibung – für 
die Besetzung der Stelle zu sorgen. Erfolgen Nach-
besetzungen von Stellen mit Beamtinnen oder 
Beamten von Remscheid, so bleiben diese dortige 
Beamte und werden nach Solingen abgeordnet. 
Werden Stellen von Solingen gemäß S. 2 eigenstän-
dig nachbesetzt, erfolgt die Anstellung durch 
Solingen. Im übrigen wird personeller Nachersatz 
seitens Remscheid nicht geleistet.

§ 4
(1) Für die personalvertretungsrechtlichen Angele-
genheiten der abgeordneten Beamtin gilt das Lan-
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despersonalvertretungsgesetz. In Fragen, in denen 
die Entscheidung nach § 2 Abs. 3 Remscheid vor-
behalten ist, ist der Personalrat der Stadtverwal-
tung Remscheid zuständig. In den übrigen Fällen 
ist die Zuständigkeit des Personalrats der Stadt-
verwaltung Solingen gegeben. Die Wahlberechti-
gung besteht gemäß § 10 LPVG zum Personalrat 
der Stadtverwaltung Solingen. Die Wählbarkeit 
richtet sich nach §§ 11 und 12 LPVG.

(2) Für die Aufteilung der Zuständigkeiten nach 
dem Landesgleichstellungsgesetz und dem SGB IX 
(Gleichstellungsbeauftragte; Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten) zwischen Solingen und Rem-
scheid gilt Abs. 1 S. 2 und 3 sinngemäß. Von Rem-
scheid abgeordnete Beamtinnen werden grund-
sätzlich im Solinger Frauenförderplan dargestellt.

§ 5
(1) Entsteht Solingen durch die abgeordnete 
Beamtin ein Schaden, sind Schadensersatzansprü-
che – abgesehen von den Fällen der Abs. 2 und 3 – 
gegenüber Remscheid aus dem Abordnungsver-
hältnis nicht gegeben. Sollte Remscheid als Dienst-
herr auf Ersatz eines Schadens in Anspruch 
genommen werden, der einem Dritten durch die 
abgeordnete Beamtin in Ausübung ihrer Tätigkeit 
im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zugefügt worden ist, hat Solingen Remscheid 
von den Schadensersatzansprüchen freizustellen.

(2) Solingen haftet nicht für Schäden, die durch 
die abgeordnete Beamtin verursacht werden, wenn 
sie auf Weisungen oder ein Verschulden von Rem-
scheid zurückzuführen sind.

(3) Die Haftung der abgeordneten Beamtin bleibt 
unberührt. Ersatzansprüche gegenüber Remscheid 
bleiben insoweit erhalten, als Remscheid Regress-
möglichkeiten gegenüber der abgeordneten Beam-
tin geltend machen kann. Remscheid verpfl ichtet 
sich insoweit, Solingen den Schaden im Umfang 
des erlangten Schadensersatzes zu ersetzen.

§ 6
Im Falle der Kündigung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung ist Solingen berechtigt, in dem Maße 
von Remscheid eine Entlastung von Personal bzw. 
Personalkosten zu fordern, wie Solingen personelle 
Nachbesetzungen nach § 3 Satz 2 dieses Vertrages 
vorgenommen hat. Dies soll vorrangig in der Weise 
geschehen, dass Solingen berechtigt ist, das über-
zählige Personal an Remscheid gegen Kostenersatz 
abzuordnen.

§ 7
Die Verwaltungen der Städte Remscheid, Solingen 
und Wuppertal und die dortigen Personalräte stre-
ben gemeinsam eine generelle Rahmenregelung für 
die Gestellung/Überleitung oder Abordnung von 
Personal im Rahmen der Bergischen Zusammenar-
beit an. Sobald diese in Kraft getreten ist und 
soweit sie gegenüber den vorstehenden Bestim-
mungen anderweitige Regelungen trifft, ändert 
bzw. ersetzt sie diesen Vertrag.

§ 8
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Schriftform-
klausel selbst. Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
soll diejenige wirksame und durchführbare Rege-
lung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung mög-
lichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit 
der unwirksamen beziehungsweise undurchführba-
ren Bestimmung verfolgt haben.

Remscheid, den 11. Dezember 2009
Stadt Remscheid

Wilding    Schütte
Oberbürgermeierin    Stadtkämmerin

Solingen, 11. Dezember 2009 
Stadt Solingen

Feith    Krumbein
Oberbürgermeister    Beigeordneter

Anlage zum § 1 Gestellungsvertrag gem. § 3 der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

Beamte

Stellen-
Nummer

Bezeich-
nung

VK Name Bewer-
tung

Einstu-
fung

000000000 Verwal-
tungs-
kraft

1,0 Herbrich, 
Alexandra

A 10 A 09 gD

Zwischen

der Stadt Wuppertal, vertreten durch den 
Oberbürgermeister,

– nachfolgend „Wuppertal“ genannt –

und

der Stadt Solingen, vertreten durch den 
Oberbürgermeister,

– nachfolgend „Solingen“ genannt –

wird in Ausgestaltung von § 4 der „öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 29.09./01.10./ 
07.10.2009 zwischen den Städten Remscheid, Solin-
gen und Wuppertal zur Übernahme der Aufgaben 
des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwa-
chung durch die Stadt Solingen“ der folgende

Rahmenvertrag
über die Abordnung von Beamtinnen und Beamten

geschlossen.

§ 1
Wuppertal ordnet gemäß § 24 Landesbeamtenge-
setz NRW die in der Anlage namentlich aufge-
führte Beamtin bzw. aufgeführten Beamten mit 
Wirkung vom 01.01.2010 an Solingen ab.

§ 2
(1) Das bestehende Beamtenverhältnis zwischen 
der abgeordneten Beamtin bzw. den abgeordneten 
Beamten und Wuppertal bleibt unberührt.

(2) Wuppertal und Solingen arbeiten bei der Wahr-
nehmung ihrer sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Zuständigkeiten und Verpfl ichtungen vertrauens-
voll zusammen. Sie versichern gegenseitig, recht-
lich gebotene Maßnahmen ohne schuldhaftes 
Zögern einzuleiten und durchzuführen. Für die 
Folgen schuldhaften Zögerns haftet der jeweilige 
Verursacher.
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(3) Die statusrechtlichen Entscheidungen über die 
Personalangelegenheiten der abgeordneten Beam-
tin bzw. der abgeordneten Beamten trifft Wupper-
tal. Hierzu gehören insbesondere Entscheidungen 
über Beförderungen, Teilzeitbeschäftigung, Alters-
teilzeit, Beurlaubungen, Abordnungen, Versetzun-
gen, Disziplinarmaßnahmen und Beendigung des 
Beamtenverhältnisses sowie Beihilfeangelegenhei-
ten. Zur Vorbereitung dieser Maßnahmen führt 
Solingen die notwendige Sachverhaltsaufklärung 
durch und informiert umgehend Wuppertal, das 
dann die notwendigen Maßnahmen ergreift. Soweit 
Beamtenrecht nicht entgegensteht, wird die Stel-
lungnahme von Solingen maßgeblich von Wupper-
tal berücksichtigt. Das Recht von Solingen, ein 
Fehlverhalten der abgeordneten Beamtin bzw. der 
abgeordneten Beamten im Wege einer dienst- und 
fachaufsichtlichen Ermahnung zu rügen, bleibt 
unberührt.

(4) Wuppertal überträgt das betriebliche und fach-
liche Direktionsrecht für die abgeordnete Beamtin 
bzw. die abgeordneten Beamten, soweit Beamten-
recht dies erlaubt, auf Solingen. Es fi nden insoweit 
ausschließlich die in Solingen geltenden Dienstan-
weisungen und Dienstvereinbarungen Anwendung; 
dies gilt nicht bezüglich der Dienstvereinbarung 
über das Leistungsentgelt.

§ 3
Vakante Stellen werden in den Städten Remscheid, 
Solingen und Wuppertal zur Nachbesetzung intern 
ausgeschrieben. Führt dieses Verfahren nicht zur 
Nachbesetzung, obliegt es Solingen, in geeigneter 
Weise – i. d. R. durch externe Ausschreibung – für 
die Besetzung der Stelle zu sorgen. Erfolgen Nach-
besetzungen von Stellen mit Beamtinnen oder 
Beamten von Wuppertal, so bleiben diese dortige 
Beamte und werden nach Solingen abgeordnet. 
Werden Stellen von Solingen gemäß S. 2 eigenstän-
dig nachbesetzt, erfolgt die Anstellung durch 
Solingen. Im übrigen wird personeller Nachersatz 
seitens Wuppertal nicht geleistet.

§ 4
(1) Für die personalvertretungsrechtlichen Angele-
genheiten der abgeordneten Beamtin bzw. der 
abgeordneten Beamten gilt das Landespersonal-
vertretungsgesetz. In Fragen, in denen die Ent-
scheidung nach § 2 Abs. 3 Wuppertal vorbehalten 
ist, ist der Personalrat der Stadtverwaltung Wup-
pertal zuständig. In den übrigen Fällen ist die 
Zuständigkeit des Personalrats der Stadtverwal-
tung Solingen gegeben. Die Wahlberechtigung 
besteht gemäß § 10 LPVG zum Personalrat der 
Stadtverwaltung Solingen. Die Wählbarkeit richtet 
sich nach §§ 11 und 12 LPVG.

(2) Für die Aufteilung der Zuständigkeiten nach 
dem Landesgleichstellungsgesetz und dem SGB IX 
(Gleichstellungsbeauftragte; Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten) zwischen Solingen und Wup-
pertal gilt Abs. 1 S. 2 und 3 sinngemäß. Von Wup-
pertal abgeordnete Beamtinnen werden grundsätz-
lich im Solinger Frauenförderplan dargestellt.

§ 5
(1) Entsteht Solingen durch die abgeordnete 
Beamtin oder die abgeordneten Beamten ein Scha-
den, sind Schadensersatzansprüche – abgesehen 
von den Fällen der Abs. 2 und 3 — gegenüber Wup-
pertal aus dem Abordnungsverhältnis nicht gege-
ben. Sollte Wuppertal als Dienstherr auf Ersatz 
eines Schadens in Anspruch genommen werden, 
der einem Dritten durch die abgeordnete Beamtin 
bzw. die abgeordneten Beamten in Ausübung ihrer 

Tätigkeit im Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zugefügt worden ist, hat Solingen 
Wuppertal von den Schadensersatzansprüchen 
freizustellen.

(2) Solingen haftet nicht für Schäden, die durch 
die abgeordnete Beamtin bzw. die abgeordneten 
Beamten verursacht werden, wenn sie auf Weisun-
gen oder ein Verschulden von Wuppertal zurückzu-
führen sind.

(3) Die Haftung der abgeordneten Beamtin bzw. 
der abgeordneten Beamten bleibt unberührt. 
Ersatzansprüche gegenüber Wuppertal bleiben 
insoweit erhalten, als Wuppertal Regressmöglich-
keiten gegenüber der abgeordneten Beamtin bzw. 
den abgeordneten Beamten geltend machen kann. 
Wuppertal verpfl ichtet sich insoweit, Solingen den 
Schaden im Umfang des erlangten Schadensersat-
zes zu ersetzen.

§ 6
Im Falle der Kündigung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung ist Solingen berechtigt, in dem Maße 
von Wuppertal eine Entlastung von Personal bzw. 
Personalkosten zu fordern, wie Solingen personelle 
Nachbesetzungen nach § 3 Satz 2 dieses Vertrages 
vorgenommen hat. Dies soll vorrangig in der Weise 
geschehen, dass Solingen berechtigt ist, das über-
zählige Personal an Wuppertal gegen Kostenersatz 
abzuordnen.

§ 7
Die Verwaltungen der Städte Remscheid, Solingen 
und Wuppertal und die dortigen Personalräte stre-
ben gemeinsam eine generelle Rahmenregelung für 
die Gestellung/Überleitung oder Abordnung von 
Personal im Rahmen der Bergischen Zusammenar-
beit an. Sobald diese in Kraft getreten ist und 
soweit sie gegenüber den vorstehenden Bestim-
mungen anderweitige Regelungen trifft, ändert 
bzw. ersetzt sie diesen Vertrag.

§ 8
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Schriftform-
klausel selbst. Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurch-
führbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Ver-
tragsparteien mit der unwirksamen beziehungs-
weise undurchführbaren Bestimmung verfolgt 
haben.

Wuppertal, den 14. Dezember 2009 
Stadt Wuppertal

Dr. Slawig    Uebrick

Stadtdirektor    Beigeordneter

Solingen, den 11. Dezember 2009
Stadt Solingen

Feith    Krumbein

Oberbürgermeister    Beigeordneter
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Anlage zum § 1 Abordnungsvertrag gem. § 3 der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Beamte:

Stellen 
nummer

Bezeichnung VK Name Bewer-
tung

Einstu-
fung

3072 Amtstierarzt 1,0 Dr. Brengelmann, 
Günther

A 15 A 14

3084 Sachbear-
beiterin

1,0 Müntzenberg, 
Britta

A 12 A 12

3166 Abteilungs-
leitungslei-
ter

1,0 Kurth, Michael A 14 A 14

Auf Grund der Solinger Dienstvereinbarung, Füh-
rungskräfte zwei Jahre auf Probe zu bestellen, wird 
die Abordnung der Stelle 3166, Michael Kurth, 
zunächst auf zwei Jahre befristet.

Zwischen

der Stadt Wuppertal, vertreten durch den 
Oberbürgermeister,

– nachfolgend „Wuppertal“ genannt –

und

der Stadt Solingen, vertreten durch den 
Oberbürgermeister,

– nachfolgend „Solingen“ genannt –

wird in Ausgestaltung von § 4 der „öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung vom 29.09./01.10./ 
07.10.2009 zwischen den Städten Remscheid, Solin-
gen und Wuppertal zur Übernahme der Aufgaben 
des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwa-
chung durch die Stadt Solingen“ der folgende

Personalgestellungsvertrag

geschlossen.

§ 1
Wuppertal stellt Solingen gemäß § 4 Abs. 3 TVöD 
die in der Anlage namentlich aufgeführten Tarifbe-
schäftigten mit Wirkung vom 01.01.2010 zur 
Arbeitsleistung zur Verfügung.

§ 2
(1) Das bestehende Beschäftigungsverhältnis zwi-
schen den gemäß § 1 im Wege der Personalgestel-
lung zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellten 
Tarifbeschäftigten und Wuppertal bleibt unbe-
rührt.

(2) Wuppertal und Solingen arbeiten bei der Wahr-
nehmung ihrer sich aus diesem Vertrag bezogen auf 
den jeweiligen Einzelarbeitsvertrag ergebenden 
Zuständigkeiten und Verpfl ichtungen vertrauens-
voll zusammen. Sie versichern gegenseitig, recht-
lich gebotene Maßnahmen im Rahmen der betrof-
fenen Arbeitsverhältnisse ohne schuldhaftes 
Zögern einzuleiten und durchzuführen. Für die 
Folgen schuldhaften Zögerns haftet der jeweilige 
Verursacher.

(3) Die statusrechtlichen Entscheidungen über 
die Personalangelegenheiten der Tarifbeschäftig-
ten trifft Wuppertal. Hierzu gehören insbeson-
dere Entscheidungen über Eingruppierungen, 
Teilzeitbeschäftigungen, Altersteilzeit, Beurlau-
bungen, Abordnungen, Versetzungen, Abmahnun-
gen und Kündigungen. Zur Vorbereitung dieser 
Maßnahmen führt Solingen die notwendige 
Sachverhaltsaufklärung durch und informiert 

umgehend Wuppertal, das dann – ggf. unter 
Beachtung gesetzlicher Fristen (z. B. § 626 Abs. 2 
BGB) – die notwendigen Maßnahmen ergreift. 
Soweit kein tarifvertraglicher Anspruch besteht, 
wird die Stellungnahme von Solingen maßgeb-
lich von Wuppertal berücksichtigt. Das Recht von 
Solingen, ein Fehlverhalten der Tarifbeschäftig-
ten im Wege einer Ermahnung zu rügen, bleibt 
unberührt.

(4) Wuppertal überträgt das betriebliche und fach-
liche Direktionsrecht für die Tarifbeschäftigten auf 
Solingen. Es fi nden insoweit ausschließlich die in 
Solingen geltenden Dienstanweisungen und 
Dienstvereinbarungen Anwendung. In Abweichung 
von Satz 2 richtet sich das Leistungsentgelt wei-
terhin nach der diesbezüglichen Wuppertaler 
Dienstvereinbarung vom 21.06.2007 in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 3
Vakante Stellen werden in den Städten Rem-
scheid, Solingen und Wuppertal zur Nachbeset-
zung intern ausgeschrieben. Führt dieses Verfah-
ren nicht zur Nachbesetzung, obliegt es Solingen, 
in geeigneter Weise – i. d. R. durch externe Aus-
schreibung – für die Besetzung der Stelle zu sor-
gen. Erfolgen Nachbesetzungen von Stellen mit 
Beschäftigten von Wuppertal, so bleiben diese 
dortige Beschäftigte und werden Solingen zur 
Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt. Werden 
Stellen von Solingen gemäß S. 2 eigenständig 
nachbesetzt, erfolgt die Anstellung durch Solin-
gen. Im übrigen wird personeller Nachersatz sei-
tens Wuppertal nicht geleistet.

§ 4
(1) Für die personalvertretungsrechtlichen Angele-
genheiten der genannten Tarifbeschäftigten gilt 
das Landespersonalvertretungsgesetz. In Fragen, in 
denen die Entscheidung nach § 2 Abs. 3 Wuppertal 
vorbehalten ist, ist der Personalrat der Stadtver-
waltung Wuppertal zuständig. In den übrigen Fäl-
len ist die Zuständigkeit des Personalrats der 
Stadtverwaltung Solingen gegeben. Die Wahlbe-
rechtigung besteht gemäß § 10 LPVG zum Perso-
nalrat der Stadtverwaltung Solingen. Die Wähl-
barkeit richtet sich nach §§ 11 und 12 LPVG.

(2) Für die Aufteilung der Zuständigkeiten nach 
dem Landesgleichstellungsgesetz und dem SGB IX 
(Gleichstellungsbeauftragte; Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten) zwischen Solingen und Wup-
pertal gilt Abs. 1 S. 2 und 3 sinngemäß. Die von 
Wuppertal gestellten weiblichen Beschäftigten 
werden grundsätzlich im Solinger Frauenförder-
plan dargestellt.

§ 5
(1) Entsteht Solingen durch die gestellten Tarifbe-
schäftigten ein Schaden, sind Schadensersatzan-
sprüche – abgesehen von den Fällen der Abs. 2 
und 3 – gegenüber Wuppertal aus dem Personal-
gestellungsverhältnis nicht gegeben. Sollte Wup-
pertal als Arbeitgeber auf Ersatz eines Schadens 
in Anspruch genommen werden, der einem Drit-
ten durch einen der gestellten Tarifbeschäftigten 
in Ausübung seiner Tätigkeit im Rahmen der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugefügt wor-
den ist, hat Solingen Wuppertal von den Scha-
densersatzansprüchen freizustellen.

(2) Solingen haftet nicht für Schäden, die durch 
die Tarifbeschäftigten verursacht werden, wenn sie 
auf Weisungen oder ein Verschulden von Wuppertal 
zurückzuführen sind.
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(3) Die Haftung der Tarifbeschäftigten bleibt 
unberührt. Ersatzansprüche gegenüber Wuppertal 
bleiben insoweit erhalten, als Wuppertal tarifl ich 
bestehende Regressmöglichkeiten gegenüber den 
Tarifbeschäftigten geltend machen kann. Wupper-
tal verpfl ichtet sich insoweit, Solingen den Scha-
den im Umfang des erlangten Schadensersatzes zu 
ersetzen.

§ 6
Im Falle der Kündigung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung ist Solingen berechtigt, in dem 
Maße von Wuppertal eine Entlastung von Perso-
nal bzw. Personalkosten zu fordern, wie Solingen 
personelle Nachbesetzungen nach § 3 Satz 2 die-
ses Vertrages vorgenommen hat. Dies soll vorran-
gig in der Weise geschehen, dass Solingen berech-
tigt ist, das überzählige Personal unter den dann 
gegeben tarifrechtlichen Voraussetzungen im Wege 
der Personalgestellung Wuppertal zur dortigen 
Arbeitsleistung gegen Kostenersatz zur Verfügung 
zu stellen.

§ 7
Die Verwaltungen der Städte Remscheid, Solingen 
und Wuppertal und die dortigen Personalräte stre-
ben gemeinsam eine generelle Rahmenregelung für 
die Gestellung/Überleitung oder Abordnung von 
Personal im Rahmen der Bergischen Zusammenar-
beit an. Sobald diese in Kraft getreten ist und 
soweit sie gegenüber den vorstehenden Bestim-
mungen anderweitige Regelungen trifft, ändert 
bzw. ersetzt sie diesen Vertrag.

§ 8
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dieses gilt auch für 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Schriftform-
klausel selbst. Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurch-
führbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Ver-
tragsparteien mit der unwirksamen beziehungs-
weise undurchführbaren Bestimmung verfolgt 
haben.

Wuppertal, den 14. Dezember 2009 
Stadt Wuppertal

Dr. Slawig    Uebrick

Stadtdirektor    Beigeordneter

Solingen, 11. Dezember 2009
Stadt Solingen

Feit     Krumbein
Oberbürgermeister    Beigeordneter

Anlage zum § 1 Gestellungsvertrag gem. § 3 der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

Tarifl ich Beschäftigte:

Stellen-
nummer

Bezeichnung VK Name Bewer-
tung

Ein-
stu-
fung

3073 Stadttierarzt 1,0 Dr. Barsan, Michael la EG 15

3074 Stadttierärztin 1,0 Dr. Schulze-Bahr, 
Ursula 

1b EG 14

3075 Stadttierärztin 1,0 Dr. Becker, Maike A 14 EG 13

3076 Lebensmittel-
kontrolleur

1,0 Kirberg, Bernd IVb EG 09

3077 Lebensmittel-
kontrolleurin

1,0 Kirberg, Andrea VbmD EG 09 V

3078 Lebensmittel-
kontrolleur

1,0 Wagener, Wilfried VbmD EG 09 V

3079 Lebensmittel-
kontrolleur

1,0 Noe, Michael VbmD EG 09 V

3080 Lebensmittel-
kontrolleur

1,0 Pfaff, Paul Rainner VbmD EG 09 V

3081 Lebensmittel-
kontrolleur

1,0 Tschierse, Stefan VbmD EG 09 V

3082 Lebensmittel-
kontrolleur

1,0 Nüsse, Günter VbmD EG 08

3083 Amtl. Fachassis-
tenten

1,0

(0,89)

Geck, Birgit VII FBO

Leimhaus, Frank

Siepmann, Monika

3071 Sachbearbeite-
rin

1,0 Storsberg, Andrea IVb EG 09

3087 Sachbearbeite-
rin

0,79 Urban, Erika Vc EG 08

Bezirksregierung Düsseldorf
Düsseldorf, den 18. Mai 2009

Genehmigung

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal 
vom 07.10.2009/29.09.2009/01.10.2009 zur Über-
nahme der Aufgaben des Veterinärwesens und der 
Lebensmittelüberwachung wird hiermit aufsichts-
behördlich genehmigt.

Rechtsgrundlage hierfür ist § 24 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 29 Abs. 4 Satz 2 Ziffer 1. b) des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 
(GV. NRW. S. 621/SGV. NRW. 202), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom Gesetz vom 8. Mai 2009 (GV. 
NRW. S. 298, ber. S. 326).

    Im Auftrag

    Olbrich

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 478

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

547 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
 für ein Vorhaben der Firma 
 DuPont Performance Coatings GmbH, 
 Märkische Straße 243, 
 42281 Wuppertal

Bezirksregierung
53.01-100-53.0130/09/0410.1

 Düsseldorf, den 16. Dezember 2009

Die Firma DuPont Performance Coatings GmbH, 
Märkische Straße 243, 42281 Wuppertal hat mit 
Datum vom 08.05.2009, ergänzt am 15.07.2009, 
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einen Antrag auf Genehmigung nach § 16 BIm-
SchG für die wesentliche Änderung der Anlage zur 
Herstellung von Lacken auf dem Werksgelände der 
DuPont Performance Coatings GmbH, Märkische 
Straße 243, 42281 Wuppertal gestellt.

Gegenstand der Anlagenänderung:

•  Im Gebäude 218 a soll eine zusätzliche Produkt-
linie für die Fertigung von Elektrotauchlacken 
errichtet werden. Diese Nutzung entspricht der 
ursprünglich in dem Gebäude genehmigten 
Nutzung, da diese Halle 1972 als Produktions-
halle für Elektrotauchlacke errichtet wurde.

•  Durch die Einrichtung der neuen Elektrotauch-
lackproduktionslinie wird die Kapazität der 
Anlage zur Herstellung von Lacken um 20 kt/a 
auf 174,2 kt/a und damit die Gesamtkapazität 
des Standortes auf 209 kt/a erhöht.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Ziffer 4.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum 
UVPG und in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG 
ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-
führen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung 
der zuständigen Behörde aufgrund überschlägi-
ger Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksich-
tigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorha-
ben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Ortmann

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 485

548 Erbentagswahl 
 des Deichverbandes Mehrum

Bezirksregierung
54.04.01.05

 Düsseldorf, den 16. Dezember 2009

Einladung zur Durchführung der Mitgliederver-
sammlung mit Erbentagswahl des Deichverbandes 
Mehrum gem. § 14 Abs. 4 der Verbandssatzung.

Die Bezirksregierung Düsseldorf führt für den 
Deichverband Mehrum die Wahl zum Erbentag für 
die Wahlperiode bis 31.03.2014 durch, Die Mitglie-
derversammlung fi ndet statt am

Donnerstag, den 07.01.2010

in der neuen Mehrzwecksporthalle des Schulzent-
rums Süd an der Steinstraße in Voerde.

Einlassbeginn ist 15:30 Uhr, Veranstaltungsbeginn 
ist 18:00 Uhr.

Die Versammlung ist nicht öffentlich.

Mitglieder des Deichverbandes legen zu Ihrer Legi-
timation sowohl das gesondert übersandte persön-
liche Einladungsschreiben oder den aktuellen Bei-
tragsbescheid sowie auch den Personalausweis vor. 
Für den Fall, dass das Stimmrecht für juristische 
Personen, z. B. Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, oder Personenmehrheiten, z. B. Erbenge-
meinschaften wahrgenommen werden soll, ist die 
Vorlage der üblichen Legitimationspapiere, wie ein 
aktueller Handelsregisterauszug oder ein Erb-
schein erforderlich. Im Fall der Verhinderung, kann 
die Vertretung durch eine voll geschäftsfähige Per-
son erfolgen. Vertreter kann auch sein, wer nicht 
Mitglied des Deichverbandes ist. Vertreter müssen 
sich durch eine schriftliche Vollmacht, sowie den 
Personalausweis ausweisen. Gem. § 14 Abs. 2 
Satz 2 der Satzung des Deichverbandes Mehrum 
darf ein Vertreter nicht mehr als ein Mitglied ver-
treten.

Kandidatenvorschläge können zu Beginn der Mit-
gliederversammlung aus dem Kreis der Verbands-
mitglieder gemacht werden. Nach dem Vorschlag 
der Kandidaten wird die Wahl des Erbentages 
durchgeführt.

Das Ergebnis der Wahl wird nach der Auszählung 
der Stimmen unmittelbar bekanntgegeben und 
kann in den darauffolgenden Tagen auch der loka-
len Presse entnommen werden.

Personen, die keine persönliche Einladung erhalten 
haben, gelten mit dieser Bekanntmachung als ein-
geladen.

    Im Auftrag

    Dr. Bartels

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 486

549 Satzungsänderung 
 des Deichverbandes Xanten-Kleve

Bezirksregierung
54.04.01.12

 Düsseldorf, den 17. Dezember 2009

Aufgrund des § 58 Abs. 2 des Gesetzes über Was-
ser- und Bodenverbände vom 12. Februar 1991 
(Wasserverbandsgesetz — WVG — (BGBl. I, S. 405)) 
genehmige ich die vom Erbentag des Deichverban-
des Xanten-Kleve am 11. Dezember 2009 beschlos-
sene Änderung der Satzung vom 12. Dezember 
2006 (Abl. Reg. D‘dorf 2006, S. 480) wie folgt:

Änderung der Satzung des Deichverbandes 
Xanten-Kleve:

§ 50
Beiträge für Hochwasserschutzmaßnahmen 

3.1   Die Beiträge errechnen sich aus allen Kosten 
für die Maßnamen des Baues und der Unter-
haltung des Bann-, Sommer- und Schlafdeiche.

  Als Banndeich wird die Hochwasserschutzan-
lage parallel zum Rhein von XantenBeek bis 
zum Spoykanal in Kleve und der Ringdeich 
Schenkenschanz bezeichnet.

  Als Schlafdeich ist die alte Kleverhammer 
Hochwasserschutzanlage von Altkalkar bis 
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Griethausen anzusehen.

  Sommerdeiche_ sind Hochwasserschutzanla-
gen im Polder

 - Wardt,

 - Wisselward,

 - Brienen und

 - Salmorth.

Die Hochwasserschutzanlagen der Ölwerke Spyck 
(ADM) und der Kläranlage Salmorth fallen nicht 
in die Zuständigkeit des Verbandes

Änderung der Veranlagungsregeln des Deichver-
bandes Xanten Kleve:
1. Ziffer 3.4.1. wird wie folgt geändert:

  Beim Hochwasserschutzbeitrag gilt für Insella-
gen die besondere Regelung, dass Grundstücke 
bzw. Teile von Grundstücken, deren natürliche 
Erhebungen über dem Bemessungshochwasser 
(BHQ 2004) liegen, ein 50-prozentiger Abschlag 
auf die tatsächlich über dem Bemessungshoch-
wasser liegende Fläche angerechnet wird. Für 
die Grundstücksteile, die nicht zur Insellage 
zählen, wird kein Abschlag berücksichtigt.

2.  Ziffer 3.9. wird wie folgt geändert:

  Deiche sind als Verbandsanlagen beitragsfrei. 
Befestigungen oder Bebauungen auf den Dei-
chen, die keinem Verbandszweck dienen, sind 
jedoch beitragspfl ichtig.

 Punkt 3.4.1 gilt entsprechend.

3.   Ziffer 6.3.1.1 wird wie folgt geändert:

  Beim Schöpfwerksbeitrag gilt für Insellagen die 
besondere Regelung, dass Grundstücke bzw. 
Teile von Grundstücken, deren natürliche Erhe-
bungen über dem Bemessungshoch-wasser 
(BHQ 2004) liegen, ein 50-prozentiger Abschlag 
auf die tatsächlich über dem Bemessungshoch-
wasser liegende Fläche angerechnet wird.

  Für die Grundstücksteile, die nicht zur Insellage 
zählen, wird kein Abschlag berücksichtigt.

4.  Ziffer 6.5 wird wie folgt geändert

  Deiche sind als Verbandsanlagen beitragsfrei. 
Befestigungen oder Bebauungen auf den Dei-
chen, die keinem Verbandszweck dienen, sind 
jedoch beitragspfl ichtig.

  Punkt 6.3.1.1 gilt entsprechend. 

5.  Ziffer 6.6 wird wie folgt geändert:

  Für die Erneuerung bzw. Großreparaturen ist 
eine entsprechende Abschreibung der Rücklage 
zuzuführen.

    Im Auftrag

    Hasselberg

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 486

550 Erweiterung 
 des Kirchengemeindeverbandes Büttgen 
 und dessen Namensänderung

Bezirksregierung
48.03.11.02

 Düsseldorf, den 11. Dezember 2009

Urkunde 
 über die Erweiterung des 
 Kirchengemeindeverbandes Büttgen 
 und dessen Namensänderung

1.  Erweiterung des Kirchengemeindeverbandes 
Büttgen

 Mit Wirkung vom 01.01.2010 erweitere ich nach 
vorliegender Zustimmung der Kirchenvorstände 
der beteiligten Kirchengemeinden den bestehenden 
Kirchengemeindeverband „Büttgen“ mit den Kir-
chengemeinden

St. Aldegundis, Kaarst-Büttgen

Sieben Schmerzen Mariens, Kaarst- Holzbüttgen

St. Antonius, Kaarst-Vorst

um die Kirchengemeinde:

St. Martinus, Kaarst

2. Neue Bezeichnung, Siegel, Sitz

Der Name des erweiterten Kirchengemeindever-
bandes lautet:

„Katholischer Kirchengemeindeverband 
Kaarst/Büttgen“.

Der Kirchengemeindeverband führt ein eigenes 
Siegel mit der Umschrift „Katholischer Kirchenge-
meindeverband Kaarst/Büttgen, Körperschaft des 
öffentlichen Rechts“. Der Sitz des erweiterten Kir-
chengemeindeverbandes ist Kaarst.

3. In-Kraft-Treten

Die vorstehend getroffenen Anordnungen treten 
mit dem 01.01.2010, spätestens mit dem Zeitpunkt 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Erzbis-
tums Köln – nach vorheriger Genehmigung durch 
den Regierungspräsidenten in Düsseldorf als 
zuständige Staatsbehörde – in Kraft.

5. Einberufung der Verbandsvertreterversammlung

Nach In-Kraft-Treten dieser Rechtsänderung – frü-
hestens nach deren Veröffentlichung im kirchlichen 
Amtsblatt – ist die Verbandsvertreterversammlung 
des neu zusammengesetzten Kirchengemeindever-
bandes Kaarst/Büttgen einzuberufen.

Köln, den 26. November 2009

   † Joachim Kardinal Meisner  
   Erzbischof von Köln

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 487

551 Neuordnung der Kirchengemeinden 
 (Pfarrgemeinden) St. Franziskus-Xaverius,   
 Düsseldorf-Mörsenbroich 
 St. Joseph, Düsseldorf-Rath 
 Zum Heiligen Kreuz, Düsseldorf-Rath 
 sowie die Aufl ösung des Kirchengemeinde-
 verbandes Mörsenbroich/Rath 

 im Dekanat Düsseldorf Ost Seelsorgebereich  
 Mörsenbroich/Rath

Bezirksregierung
48.03.11.02

 Düsseldorf, den 11. Dezember 2009
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Urkunde 
über die Neuordnung der Kirchengemeinden 

(Pfarrgemeinden) 
St. Franziskus-Xaverius, Düsseldorf-Mörsenbroich 

St. Joseph, Düsseldorf-Rath 
Zum Heiligen Kreuz, Düsseldorf-Rath 

sowie die Aufl ösung des 
Kirchengemeindeverbandes Mörsenbroich/Rath 

im Dekanat Düsseldorf Ost 
Seelsorgebereich Mörsenbroich/Rath

1.  Aufhebung und Rechtsnachfolge

 Nach Anhörung der unmittelbar Beteiligten und 
des Priesterrates gemäß can. 515,2 CIC werden 
hiermit die oben aufgeführten Kirchengemeinden 
zum 31.12.2009 aufgelöst und gemäß can. 121 CIC 
zum 01.01.2010 zu einer neuen Kirchengemeinde 
vereinigt. Die Rechtsnachfolgerin, auf die alle 
Rechte und Pfl ichten der vorgenannten Kirchen-
gemeinden übergehen, ist die neue Kirchenge-
meinde

St. Franziskus-Xaverius, Düsseldorf

 mit Sitz Mörsenbroicher Weg 4, Düsseldorf (Mör-
senbroich). Die neue Kirchengemeinde ist auch 
Rechtsnachfolgerin des Kirchengemeindeverban-
des Mörsenbroich/Rath, der hiermit ebenfalls zum 
31.12.2009 aufgelöst wird.

2.  Pfarrkirche und weitere Kirchen 

 Die Pfarrkirche der neuen Kirchengemeinde ist die 
auf den Titel „St. FranziskusXaverius“ geweihte Kir-
che. Weitere Kirchen der neuen Kirchengemeinde 
sind unter Beibehaltung ihres Kirchentitels „St. 
Joseph“ und „Zum Heiligen Kreuz“.

 Die Kirchenbücher der obigen Kirchengemeinden 
werden zum 31.12.2009 geschlossen und mit sämt-
lichen weiteren Akten von der neuen Kirchenge-
meinde in Verwahrung genommen. Ab dem 
01.01.2010 erfolgen Eintragungen nur noch in die 
Kirchenbücher der neuen Kirchengemeinde.

3.  Gemeindegebiet

 Das Pfarrgebiet der neuen Kirchengemeinde ent-
spricht dem Gebiet der aufgelösten Pfarrgemein-
den.

4.  Abschlussvermögensübersicht, Vermögensrechts-
nachfolge

 Zum 31.12.2009 ist je eine Abschlussvermögens-
übersicht, in der alle Aktiva und Passiva darge-
stellt sind, zu erstellen. Diese Abschlussvermögens-
übersichten sind nach Prüfung und endgültiger 
Feststellung durch die Stabsabteilung Rechnungs-
kammer des Erzbischöfl ichen Generalvikariates 
Grundlage für die Vermögensübertragung.

 Mit der Aufhebung der genannten Kirchengemein-
den geht deren gesamtes bewegliches und das aus-
drücklich (d. h. ohne den entsprechenden Fondszu-
satz) auf den Namen der Kirchengemeinden lau-
tende unbewegliche Vermögen auf die Kirchenge-
meinde über. Das Gleiche gilt für die Forderungen 
und die die Kirchengemeinden belastenden Ver-
bindlichkeiten.

 Die Rücklagen der aufgelösten Kirchengemeinden 
werden mit Ausnahme der Substanzkapitalien und 
Stiftungsmittel in Etats der neuen Kirchenge-
meinde St. Franziskus Xaverius überführt. Die 
Substanzkapitalien und Stiftungsmittel der aufge-
hobenen Kirchengemeinden werden jeweils in 
gesonderten Etats verwaltet.

5.  Namensänderung des Fondsvermögens, Grund-
buchberichtigung

 Im Hinblick auf die erforderliche Rechtsklarheit 
werden die bislang im Grundbuch vermerkten 
Bezeichnungen von kirchlichen Institutionen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit (sog. Fonds-Vermö-
gen) im Wege der Grundbuchberichtigung wie folgt 
geändert:
Grundbuch von Blatt Fondszusatz 
Mörsenbroich 524 Fabrikfonds 
     der Pfarrkirche  
     Franziskus Xave- 
     rius
Mörsenbroich 542  Fabrikfonds 

der Pfarrkirche 
Franziskus Xave-
rius

Rath  1634A  Fabrikfonds der 
Kirche St. Joseph

Rath  11061  Fabrikfonds der 
Kirche St. Joseph

Rath  4351  Fabrikfonds der 
Kirche Zum Heili-
gen Kreuz

6.   Wahrung der Zweckbestimmung der Stifter

Hinsichtlich der Verwaltung der Güter und Erfül-
lung der Verbindlichkeiten bleiben der Wille der 
Stifter und Spender sowie wohl erworbene Rechte 
Dritter gewahrt.

7. Namensbezeichnung

 Die Namensbezeichnung der Kirchengemeinde 
lautet wie folgt:

Katholische Kirchengemeinde

St. Franziskus-Xaverius, Düsseldorf

 Die Kirchengemeinde erstellt unter diesem Namen 
ein neues Siegel, das ab dem 01.01.2010 ausschließ-
liche Verwendung fi ndet.

 Das entsprechende Siegel des Pfarramtes lautet:

Katholisches Pfarramt
St. Franziskus-Xaverius, Düsseldorf

8.  Bestellung eines Vermögensverwalters, Anord-
nung zur Neuwahl des Kirchenvorstandes

1.  Aufgrund der Aufl ösung der obigen Kirchenge-
meinden endet die Amtszeit der Kirchenvorstände 
zum 31.12.2009. Der Termin für die Neuwahl des 
Kirchenvorstandes wird hiermit auf den 20./21. 
März 2010 festgelegt. Im Übrigen gilt die Wahlord-
nung für Kirchenvorstände.

2.  Zum Vermögensverwalter der neuen Kirchenge-
meinde wird mit Wirkung vom 01.01.2010 bis 
zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten 
Kirchenvorstandes Herr Pfarrer Thomas Selg 
bestimmt.

9.  Rechtsgültigkeit

 Die in dieser Urkunde getroffenen Anordnungen 
treten mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Erzbistums Köln in Kraft.

Köln, den 23. November 2009

   † Joachim Kardinal Meisner

   Erzbischof von Köln

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 487



489

Wirtschaftliches Schulwesen

552 Tagesordnung zur 23. Sitzung 
 der Verbandsversammlung der civitec 
 – Zweckverband Kommunale 
 Informationsverarbeitung

23. Sitzung der Verbandsversammlung 
der civitec am Mittwoch, den 20.01.2010, 

um 10:00 Uhr, civitec-Gebäude, 
Mühlenstraße 51, 53721 Siegburg

 – 5. Etage, Raum M5.18/5.19

Tagesordnung:

1.  Wahl des Protokollführers bzw. der Protokoll-
führerin und der Stellvertretung

2.  Wahl des bzw. der Vorsitzenden der Verbands-
versammlung und der Stellvertretung

3.  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsausschusses 
und deren Stellvertreter

4.  Wahl des Verbandsvorstehers bzw. der Verbands-
vorsteherin und der Stellvertretung

5.  Bildung der Einigungsstelle gem. § 67 LPVG 
NW

6.  Wahl der beiden Mitglieder und deren Stellver-
treter in die Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes KDN

7. Änderung der Geschäftsordnung

8. Mitteilungen und Anfragen

 8.1 Sitzungstermine 2010

    Werner Becker-Blonigen

    Vorsitzender der 
    Verbandsversammlung

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 489

C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

553 Bekanntmachung der Tagesordnung 
 der Verbandsversammlung 
 des Zweckverbands Erholungsgebiet 
 Unterbacher See

Tagesordnung 

für die Sitzung der Verbandsversammlung am Frei-
tag, 15.01.2010, 13.00 Uhr, in der Verwaltung des 
Zweckverbandes.

A.  Öffentliche Sitzung

 1.  Formalien

 2. Wahlen 

  2.1  Wahl des/der Vorsitzenden der Verbands-
versammlung

  2.2  Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzen-
den der Verbandsversammlung 

  2.3  Wahl des/der stellvertretenden Verbands-
vorstehers/Verbandsvorsteherin 

  2.4  Bestellung des/der Vorsitzenden des Ver-
waltungsausschusses

  2.5  Bestellung des/der stellvertretenden Vor-
sitzenden des Verwaltungsausschusses

  2.6 Bestellung des Schriftführer

 3.  Berichte  – mündlicher Vortrag

  3.1 Saisonbericht 2009

  3.2.  Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung 
des Erholungsgebietes Unterbacher See

 4. Nachtragswirtschaftsplan 2009 

 5.  Wirtschaftsplanangelegenheiten 2010 

  5.1 Tarife und Entgelte

  5.2 Wirtschaftsplan 2010

  5.3 Fünfjährige Finanzplanung 009 – 2013

 6. Wahl des Jahresabschlussprüfers 2009

B. Nichtöffentliche Sitzung

 1. Formalien 

 2. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010

Düsseldorf, den 11. Dezember 2009 

   Der Verbandsvorsteher
    In Vertretung

    Horst Thiele 
    Bürgermeister

Abl. Reg. Ddf. 2009 S. 489
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Fax (02 11) 96 82/229, Te le fon (0211) 9 68 22 41, vor lie gen.
Bei je dem Schrift wech sel die auf dem Ad res se ne ti kett in der Mit te oben ste hen de sechs stel li ge Kun den num mer an ge ben, bei 
Ad res sen än de rung das Ad res se ne ti kett mit be rich tig ter Ad res se an die ABO-Ver wal tung von A. Ba gel zu rück sen den.
Be zugs preis: Der Be zugs preis be trägt halb jähr lich 12,– Eu ro und wird im Na men und für Rech nung der Be zirks re gie rung

von A. Ba gel im Vo raus er ho ben.
Ein rü ckungs ge büh ren für die 2spal ti ge Zei le oder de ren Raum 0,92 Eu ro.

Ein zel preis die ser Aus ga be 1,60 Eu ro zzgl. Ver sand kos ten.

In den Be zugs- und Ein zel prei sen ist kei ne Um satz steu er i. S. d. § 14 UStG ent hal ten.

Ein zel stü cke wer den durch A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf,
Fax (02 11) 96 82/2 29, Te le fon (02 11) 9 68 22 41, ge lie fert. Von Vor ab sen dun gen des Rech nungs be tra ges – in wel cher Form
auch im mer – bit ten wir ab zu se hen. Die Lie fe run gen er fol gen nur auf Grund schrift li cher Be stel lung ge gen Rech nung.

He raus ge ber: Be zirks re gie rung Düs sel dorf, Ce ci li en al lee 2, 40474 Düs sel dorf
In ter net: www.bez reg-du e ssel dorf.nrw.de

Her stel lung und Ver trieb im Na men und für Rech nung des He raus ge bers: A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf
Druck: TSB Tief druck Schwann-Ba gel, Düs sel dorf und Mön cheng lad bach


